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(2) Die Abnahmeverweigerung nach Abs. 1 ist inner
halb der im § 15 festgelegten Fristen zu erklären und 
durch Schiedsgutachten innerhalb von 12 Stunden nach 
Eingang der Lieferung zu belegen, soweit keine Eini
gung zwischen den Partnern erfolgt.

(3) Mit der Abnahmeverweigerung hat der Besteller 
dem Lieferer einen Vorschlag für die bestmögliche Ver
wendung telegrafisch oder fernschriftlich zu unterbrei
ten. Der Lieferer hat unverzüglich über die Erzeugnisse 
zu verfügen. Eine Rücksendung ohne Verfügung des 
Lieferers ist unzulässig.

(4) Die Partner können über den Absatz der Erzeug
nisse einen Kommissionsvertrag abschließen. Erfolgt 
der Abschluß mündlich, so ist er schriftlich zu bestä
tigen.

§18

Rechnungslegung

(1) Bei Lieferungen aus Direktverträgen an sozialisti
sche Einzelhandelsbetriebe, Kommissionseinzelhändler, 
Großverbraucher sowie Betriebe der obst- und gemüse
verarbeitenden Industrie ist der Lieferer verpflichtet, 
dem Besteller eine Rechnung zu übersenden.

(2) Die Rechnung ist endgültig, wenn

— Lieferung und Preis übereinstimmen,

— der Besteller die Mängelanzeige oder das Empfangs- 
bzw. Schiedsgutachten nicht oder verspätet abgege
ben hat.

(3) Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage.

A b s c h n i t t  III 

Folgen von Vertragsverletzungen

§19

Vertragsstrafen

(1) Der Besteller hat bei nachstehenden Vertragsver
letzungen Vertragsstrafen zu zahlen:

a) Abnahmeverzug 6 % für jede angefangene Kalen
derwoche, insgesamt nicht mehr als 12 %,

b) Verzug bei der Bereitstellung fristgemäß angefor
derter Verpackungsmittel (§ 10 Abs. 2) 6 % für jede 
angefangene Kalenderwoche, insgesamt nicht mehr 
als 12 %.

(2) Der Lieferer hat bei nachstehenden Vertragsver
letzungen Vertragsstrafe zu zahlen:

a) Lieferverzug oder nicht vereinbarte vorfristige 
Lieferung 6 % für jede angefangene Kalender
woche, insgesamt nicht mehr als 12%,

b) Nichtlieferung 12 %,

c) Nichteinhaltung der vereinbarten Qualität und 
Sorten, der Gütekennzeichnung, der vereinbarten 
Art und Weise der Verpackung, Unterlassen der 
Voranmeldung oder unrichtige Voranmeldung hin
sichtlich der Menge 8 %, auch wenn mehr als eine 
der genannten Vertragsverletzungen vorliegt.

Vertragsstrafen wegen Nichteinhaltung der vertrag
lich vereinbarten Qualität sind außer bei Lieferung 
von Spiegelpackungen nur zu berechnen, soweit getrof
fene Festlegungen zur Qualität hinsichtlich der Gesamt
vertragsmenge verletzt wurden.

(3) Hat der Besteller wegen nicht qualitätsgerechter 
Lieferung die Abnahme berechtigt verweigert und ge
rät der Lieferer dadurch in Verzug mit der Ersatzliefe
rung oder wird diese unmöglich, so treten die Rechtsfol
gen wegen Verzuges oder Nichterfüllung ein (§ 90 Abs. 2 
des Vertragsgesetzes).

(4) Für Vertragsstrafen gelten folgende Berechnungs
grundlagen :

a) Vertragsstrafen wegen Pflichtverletzungen, die 
sich auf eine Leistungsfrist oder eine Einzelliefe
rung beziehen, sind auf der Grundlage des für 
diese Leistungsfrist bestätigten Erzeugerpreises zu 
berechnen;

b) Vertragsstrafen wegen Verzuges bei der Bereit
stellung der Verpackungsmittel sind auf der 
Grundlage des Wertes der in der Voranmeldung 
genannten Erzeugnisse zu berechnen, für deren 
Versand die Bereitstellung erfolgen sollte.

A b s c h n i t t  IV 

Schlußbestimmungen

§20

' (1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Sie findet auch auf alle Wirtschaftsverträge 
Anwendung, die vor dem Inkrafttreten dieser Anord
nung abgeschlossen wurden, jedoch nach diesem Zeit
punkt erst zu erfüllen sind.

(2) Für die Behandlung der Verträge, die zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Anordnung hätten er
füllt sein müssen, ist die Anweisung Nr. 6/70 vom 
17. September 1969 Beziehungen bei der Lieferung und 
Abnahme 1969/70 — frisches Obst und Gemüse — (Ver
fügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Han
del und Versorgung Heft 5/1970) anzuwenden.

(3) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— die Anordnung vom 2. Mai 1957 über Abnahme- und 
Gütebestimmungen für Gemüse und Obst (Sonder
druck Nr. 255 des Gesetzblattes),

— die Anordnung Nr. 2 vom 2. September 1959 über 
Abnahme- und Gütebestimmungen für Gemüse und 
Obst (GBl. II Nr. 22 S. 256),

— die Anordnung vom 12. Dezember 1968 über die Be
ziehungen bei der Lieferung und Abnahme von 
frischem Obst und Gemüse (GBl. II 1969 Nr. 2 S. 9).

Berlin, den 18. April 1972

Der Minister 
für Handel und Versorgung

I. V.: Dr. B e r n h e i e r  
Staatssekretär


